
‚„Der hart Kern der Menschenrechte
Die Universalıtät und dıe UN-Weltkonferenz über Menschenrechte In Wien

Vom DbIs Junı 993 hat In Wıen dıe UN-Weltkonferenz über Menschen-
rechte stattgefunden. Regierungsdelegationen Aaus 171 Staaten und rund 500 Ver-
treter VO  — Nıichtregierungsorganisationen haben daran teilgenommen. Es Wal nach
Teheran (1968) dıie zweıte Weltmenschenrechtskonferenz. Nach dem nde des ÖOst-
West-Konflıkts, der Jahrzehntelang dıe Debatten über den internationalen Men-
schenrechtsschutz geprägt hatte, wurden als Ziele der Wiener Konfiferenz formuhert:
Erstens ıne allgemeine Bestandsaufnahme AT age der Menschenrechte selit 1948
Zweıtens dıe Untersuchung des Zusammenhangs VON Menschenrechten un Ent-
wıcklung und des Verhältnisses der bürgerlichen und polıtıschen den wirtschaft-
lıchen, sozlalen und kulturellen Menschenrechten. Drıttens ollten NECUEC Möglichkei-
ten ZUT besseren Durchsetzung der internationalen Menschenrechtsstandards un
-Instrumente erschlossen werden.

Konftlıkt die Universalıtät

Bereıits 1im Vorfeld der Konferenz zeichnete sıch eın Kontlıkt zwıschen einer el
VoNn Staaten der Dritten Welt (u.a Chına, Indonesıen, Malaysıa, Singapur, Iran,
ra. und den Industrienationen des Nordens ab Dıie zumelst islamıschen und Aasl1a-
tischen Staaten hınterfragten dıe bis dahın längst weltweiıt anerkannt geglaubte
Grundlage der Menschenrechtsdiskussion: die Universalıtät, also die globale und
uneingeschränkte Gültigkeıt der Menschenrechte. Diese Wal bereıts in der Allgemeı-
NCN Erklärung der Menschenrechte VO  — 1948 festgeschriıeben worden. etz! ATrguUu-
mentierten einzelne Vertreter der Drıiıtten Welt miıt kulturellen und regionalen Beson-
derheiten, die einen unıversalen Geltungsanspruch nıcht erlaubten

Sehr selbstbewußt und direkt formulhierte der stellvertretende Außenminister der
Volksrepublık Chıiına, Liu Huagqul, die Position selnes es ES g1bt keine aDSO-
luten indıvıduellen Rechte und keine Freiheit außerhalb des Rahmens der
Gesetze. ndere 1Länder en keiın £C. sıch einzumiıschen.‘‘ Weniger Offensiv
und geschickter argumentierte Wong Kan Seng, der Außenminister VON Singapur:
„Nıemand beansprucht die Folter als eıl des kulturellen es Aber alle ulturen
treben danach, die menschliche Ur auf hre eigene Weise tördern Der arte
ern der tatsächlıch unıversellen Menschenrechte ist womöglıch kleıiner, als WIT mıt-
unter vorgeben.‘‘

Dıie 5>Os ‚„„Hardlıner-Staaten““‘ konnten sıch iın Wien jedoch NIC. durchsetzen Zu
Star. WarTr der Wiıderstand der Industrienationen, aber auch der meılsten afrıkanı-
schen und lateiınamerıkanıschen Staaten Schlıelilich kam einer Einigung, als
dıie Länder des Nordens nach der ersten Konferenzwoche das VO en schon
lange geforderte ‚Recht auf Entwicklung‘‘ anerkannten. Dieses indıviduelle P
ist ‚.Wal N1IC Justitiabel. Mıt seıiner Anerkennung sSınd die Industrienationen jedoch
die moralısche Verpflichtung eingegangen, „alle Anstrengungen unternehmen,

dıe ast der Auslandsschulden der Entwicklungsländer vermındern‘““. Ferner
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wurde der Zusammenhang VO bürgerlichen und polıtischen und VO  —; wirtschaft-
lıchen un sozlalen Menschenrechten deutliıch anerkannt

Die Bekräftigung der Universalıtät Stan!ı für dıe meılsten westlichen Delegationen
iın Wiıen erster Stelle. Douglas Hog2g, Staatsminister im britischen Außenministe-
rum, betonte, daß der Eınsatz für die Universalıtät weder ıne noch eine
Bedrohung darstellen solle. Die Universalıtät se1 vielmehr „eıne Stärke, dıe uns In
UNScCICTI kulturellen un! sozlalen Vielfalt und in den gänzlıch unterschıiedlichen
Wirtschaftsbedingungen vereıint. Bewels dafür Ist, daß dıe unıversellen Normen der
Menschenrechte 1m Herzen aller großen Religionen und Kulturen finden sınd.““

Die Agenda der Kırchen

Das IThema der Universalıtät War auch für dıe Delegierten der evangelıschen Kır-
chen zentral. Bereits 1m März 1993 verabschiedete der Zentralausschuß der Konfe-
[CNZ Europäischer Kırchen eiIn Posıtionspapier Zr Weltkonferenz, das in Ab-
sSatz betont: ‚„Die Menschenrechte sind unıversal und untrennbar un! umfassen
Bürgerrechte und polıtısche Rechte SOWIE wirtschaftliche, Ozlale und kulturelle
Rechte. Alle diese Rechte sınd miteinander verbunden und untrennbar und können
N1ıC unterschiedlichen Auslegungen unterworfen werden.  C6

In Wıen brachte dıe KEK mıt der Kommissiıon für Internationale
Angelegenheıten des ÖRK, dem Lutherischen Weltbund, dem Reformierten Welt-
bund un! fünf weıteren internationalen kirchlichen und ökumenischen Organıisatlo-
NnNenNn einen Beıtrag e1n, der VOT dem Plenum der Weltkonferenz verlesen wurde.
Neben Universalıtät und Unteilbarkeit der Menschenrechte wurden Rassısmus und
Gewalt Ausländer, Frauenrechte und das eCc auf Entwicklung kurz ema-
1islert.

Ausführlicher geht der ext auf Fragen der Relıgionsfreiheit ein Die Kırchenorga-
nısatiıonen betonen, daß ‚„das Ausüben der Relıgionsfreiheılit und dıe Toleranz VOIl
anderen grundlegenden Menschenrechten N1IC. trennen‘“‘* Ssiınd. Weıter he1ißt e 9
daß keine Relıgionsgemeinschaft für ihre eigene Relıgionsfreiheit kämpfen solle,
ohne aktıv den Glauben un dıe grundlegenden Menschenrechte anderer achten
und anzuerkennen. Schließlich ırd festgehalten, daß eın Fortschritt 1im Menschen-
rechtsschutz N1IC alleın ein rec)  iıches, sondern auch eın ethisches Konzept
erforderte.

Die Kammer der EKD für Kırchlichen Entwicklungsdienst Aaus
Anlaß der Weltkonferenz eine Erklärung mıt dem Tıtel ‚„Menschenrechte 1m Nord-
Süd-Verhältnis Plädoyer für einen selbstkritischen Dıalog“‘ herausgegeben. Die
Kammer sıch darın für dıe ‚„Verwirklichung der enschenrechte 1n ihrer
(Gjesamtheıiıt e1n, deren verbindende ıtıdee die Würde des enschen bleı Beli
den Menschenrechten handelt sıch ihrem Anspruch entsprechend universale
Freıheıitsrechte, die auf wechselseıtige solıdarısche Anerkennung angewlesen sind.

Das Thema der Relıgionsfreiheıit oder auch der Beıitrag VO Relıgionen und Kır-
chen 1m 1C auf die zunehmenden Konflıikte VON DZW. mıt Miınderheıiten, eiwa In
(Ost- und Südosteuropa oder auch In weıten Teilen Afrıkas, splelten auf der Konfe-
IenNz ansonsten keine
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Dıie Nichtregierungsorganisationen
Eın Novum tellte die sehr große Beteiligung VO  vn Nichtregierungsorganisationen

dar. BeI der eigentlichen Konferenz, be1l dem VOTausSgeCgangeNeN N RO-Forum
und den über 3 5() Parallelveranstaltungen, die fast alle ebenfalls 1m Wiener Austrıa
Center durchgeführ: wurden, über 500 NRO AUus dernWelt beteılıgt.

ntgegen der Ordnung der Konferenz haben dıe NRO auch spezifische Länder-
situationen dargestellt oder Einzelthemen AdUus dem weılten Bereich des internationa-
len Menschenrechtsschutzes behandelt. SIie hatten eine, WCNnNn auch eingeschränkte,
aber doch reale Möglıchkeıt, auf den Konferenzverlauf Einfluß nehmen. Dem
Redaktionskomitee für das Abschlußßdokument konnten s1Ie allerdings lediglich bel
Wel Zusammenkünften dıe eigenen Forderungen vortragen. DiIie Volksrepublık
Chına und andere Staaten versuchten grundsätzlıch, die Miıtwirkungsmöglichkeiten
VO  — NRO MAaSssıv einzuschränken. Weit verbreıtet jedoch regelmäßıge TIreffen
VOon vielen Regjierungsdelegationen, VOT allem der Länder des Nordens, mıt den
NRO Aaus dem eigenen Land Vertreter der deutschen NRO (von amnestLy interna-
tional über dıe Gesellschaft für bedrohte Völker, dıe EKD biıs erre des Tiemmes)
trafen sıch insgesamt viermal mıiıt der VO  — Gerhart aum angeführten Regıie-
rungsdelegation.

Die NRO hatten ın Wiıen auch die Gelegenheit, sich über dıe eigene Arbeıt ‚U-
tauschen Sie konnten voneınander lernen un! haben die teilweıise Sschon existierende
regionale Vernetzung weıter vorangetrieben. Dieser Prozel}3 wiıird auch nach Wien
fortgesetzt werden. JNeın dieser nıcht unerhebliche Nebenefife der Konferenz ist
eın wichtiges und hoffnungsvolles Ergebnıis. Dıie Weltkonferenz hat ferner dıe große
Bedeutung der NRO für den Menschenrechtsschutz anerkannt und gewürdigt.
Vielen Regierungen dürfte nach Wien noch schwerer fallen, die unbequemen
Stimmen der Menschenrechtsorganisationen in ihren Ländern ZU Schweigen
bringen.

'eitere Ergebnisse un! Ausblick
Die ‚„„‚Wıener Erklärung‘“‘ un das Aktiıonsprogramm wurden 1mM Konsens verab-

schiedet Dıie darın enthaltenen assagen haben keine rechtsbindende, sondern
allenfalls ıne moralische Bedeutung. Der Senegalese Ibrahima Fall, Generalsekre-
tar der Konferenz, machte deutlıch, daß die Ergebnisse Von Wıen erst der t[Aat-
sächlich erfolgten Umsetzung der einzelnen Beschlüsse werden können:
‚„Die Geschichte wird über unlls urteilen nıcht hinsıchtlich der orte auf dem
Papıier der Schlußerklärung, ondern hinsıchtlich der Ernsthaftigkeit uUNscCICTI emu-
hungen und des Erfolges“‘, Was dıe konkreten Fortschritte im Menschenrechtsschutz
betrifft

Im September wırd dıe UN-Generalversammlung in New 'ork der Empfehlung
von Wıen nachkommen müuüssen, die Eıinrichtung eines Hochkommissars für Men-
schenrechte ‚„vorrangl1g behandeln Dal} dabe!1 chnell konkreten Ergebnis-
SCcMN kommen wiırd, ist zweıfelhaft. Überhaupt wWwWaren in Wıen alle Bereiche des Men-
schenrechtsschutzes, dıe mıt der mögliıchen Einschränkung der natıonalen Souverä-
nıtät einzelner ‚„‚Menschenrechtsverletzer‘*-Staaten verbunden sind, heftig umstrit-
ten Eın internationaler Menschenrechtsgerichtshof, WI1Ie auch dıe Todesstrafen-
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problematık, lıeben 1im Abschlußdokument unerwähnt. Beratungen ZUL Schaffung
eines internatiıonalen Strafgerichtshofes, der dıe Bestrafung VO  — Eıinzeltätern ermÖg-
lıchen würde, wurden ebenfalls in die UN-Generalversammlung abgeschoben. Das
ema friıedensstiftender bzw. -erhaltender miıilıtärischer Maßnahmen wurde elit-
gehend ausgeklammert.

Deutliche Erfolge wurden hingegen 1Im Bereich der Frauenrechte erzlelt. Diese
wurden als ‚„unveräußerlıcher, integraler und unteıilbarer Bestandteıiıl der unıversalen
Menschenrechte‘‘ anerkannt. Ferner ırd dıe Beseıtigung ‚„geschlechtsspezifischer
Gewalt und aller Formen sexueller Belästigung und Ausbeutung‘‘ gefordert.

In der oben erwähnten Erklärung ZUT Weltkonferenz forderte die Kammer für
Kırchlichen Entwicklungsdienst angesichts der Auseinandersetzungen dıe Uni-
versalıtät un Unteilbarkeit der Menschenrechte die Länder des Nordens einem
„„selbstkritischen Dialog“‘ aufl. Denn ‚„„Der alte Konflıkt zwıischen den Ländern des
Nordens und den Ländern des Südens über dıe Menschenrechtsfrage sıch fort,
ja droht eskalieren.“‘ Dieser Konflıkt War In Wiıen bel dem bIs zuletzt zähen Rın-
SCH nhalte un! Formuliıerungen 1im Abschlußdokument offensichtlich. Hr ist
jedoch nıcht, w1ıe befürchtet, eskaliert. Der Dialog über den ‚harten ern der Men-
schenrechte‘*‘ wird, WeNn auch weıter mıt Schwierigkeiten, fortgesetzt werden.

Tım Kuschnerus
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